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8.         Allgemeine Grundlagen und Informationen 
8.1       Gesetzlicher Rahmen 

 
 
8.1.1   Zuständigkeiten und Organisationen 
 
 
Die Qualitätssicherung in der ambulanten Versorgung ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl 
verschiedener Zuständigkeiten und Akteure. Bei den Akteuren ist zu unterscheiden zwischen  
 
> dem Gesetzgeber und anderen staatlichen Normgebern (zum Beispiel bei der 

Eichordnung und Röntgenverordnung) 
> der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen und dem 

Gemeinsamen Bundesausschuss und  
> der ärztlichen Selbstverwaltung (Ärztekammern und Kassenärztliche Vereinigungen).  
 
Der Vertragsarzt muss in seiner Tätigkeit die Richtlinien und Vorgaben aller drei Akteure 
beachten. Dies bedeutet umgekehrt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen nicht 
sämtliche den Vertragsarzt betreffende Qualitätsnormen vorgeben beziehungsweise deren 
Einhaltung überwachen, sondern nur die spezifisch vertraglichen Normen, die die 
gemeinsame Selbstverwaltung oder die ärztliche Selbstverwaltung vorgeben. Hierfür sind 
drei Rechtsquellen maßgebend: 
 
> das Vertragsarztrecht (SGB V sowie abgeleitete Normen, zum Beispiel Richtlinien des 

Gemeinsamen Bundesausschusses)  
> staatliche Normen (zum Beispiel Röntgenverordnung, Gerätesicherheitsverordnung, 

Infektionsschutzgesetz)  
> das Berufsrecht (zum Beispiel Berufsordnung, Weiterbildungsordnung). 
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